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Referendum i.S. 

Bauzonenplanänderung Gishalde 
 

 

An der Gemeindeversammlung vom 26.11.2010 wurde beschlossen: 

 

Die Teiländerung Bauzonenplan Gebiet „Gishalde“ mit 
Ergänzung BNO § 6 und mit neuem § 12 bis wird genehmigt. 
 

 

Gegen diesen Beschluss wurde fristgerecht das Referendum ergriffen. 

 

Das Referendum ist mit 422 gültigen (bei 350 benötigten) Unter-

schriften zustande gekommen. 2 Unterschriften waren ungültig. 

 

Der Beschluss betreffend dem Zustandekommen des Referendums kann 

innert 6 Tagen beim Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) 

angefochten werden. Dessen Entscheid kann innert 10 Tagen an den 

Regierungsrat weitergezogen werden. 

 

Vorbehältlich der rechtzeitigen Erledigung der beim DVI noch hängigen 

zwei Gemeindebeschwerden findet die Referendumsabstimmung am 

15. Mai 2011 statt. 
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Freundliche Grüsse  

 

 

 

Urs Wicki 
Gemeindeschreiber-Stv. 
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